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Neubestellung zum 01.09.2008 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie vielleicht wissen, ist Bezirksschornsteinfegermeister Peter Singer verstorben. Ich möchte mich 
hiermit als Nachfolger vorstellen. 
 
Mein Name ist Stefan Flachenecker und ich wohne in Feucht also gleich in Ihrer Nähe. Bisher war ich 
16 Jahre lang Arbeitnehmer im Bereich zwischen Lauf und Hersbruck und habe nun meine Wartezeit 
auf einen Kehrbezirk hinter mir. 
 
Der bisherige Mitarbeiter Norbert Pierner wird von mir übernommen werden und teilweise ergänzt 
durch den zweiten Arbeitnehmer Frank Flachenecker (meinem Bruder), welcher auch die 
Energieberatungen übernimmt. Auf der Rückseite sind diesbezügliche Tipps enthalten. Energiepässe 
sind nach den Übergangsfristen nur vorgeschrieben bei Neuvermietung oder Verkauf. Nicht jedoch bei 
bestehenden Mietverhältnissen oder privat genutztem Eigenheim. 
 
Bitte bringen Sie uns Ihr geschätztes Vertrauen entgegen. Mein Team und ich werden alles 
unternehmen, um den Übergang und die weitere Arbeitsausführung reibungslos und zu aller 
Zufriedenheit durchzuführen. 
 
Die bestehenden Lastschrifteinzüge werden übernommen, Widersprüche sind selbstverständlich 
jederzeit möglich. Rechnungen ab September bitte auf die neue Bankverbindung überweisen (Konto 
125 47 6 11 26, BLZ: 500 502 01 bei der Frankfurter Sparkasse) – NICHT mehr auf das Konto von 
Herrn Singer. 
 
Weitere Infos liegen unter www.schlotfeger.info für Sie bereit. 
 
 
Freundliche Grüße aus Feucht 
 
Ihr Bezirksschornsteinfegermeister 

 
 

http://www.schlotfeger.info
http://www.schlotfeger.info


Energieausweis zeigt energetische Qualität der Gebäude 
Bundeskabinett verabschiedet Energieeinsparverordnung (ENEV) - Juni 2007 
 
 
Wozu braucht man einen Energieausweis ? 
Der Energieausweis dokumentiert die energetische Qualität eines Gebäudes und gibt Anhaltspunkte zu den zu 
erwartenden Heizkosten. Damit wird der Energiestandard von Gebäuden vergleichbar. Die Heizkosten gelten 
inzwischen als „zweite Miete“, belasten die Haushalte zunehmend und spielen daher bei der Auswahl von 
Wohnraum eine immer größere Rolle, zumal davon auszugehen ist, dass die Energiekosten in den kommen-
den Jahren steigen werden. 
Für potenzielle Mieter oder Käufer wurde mit dem Energieausweis ein Instrument geschaffen, den Energie-
standard und damit indirekt die zu erwartenden Heizkosten vor Abschluss eines Miet- oder Kaufvertrages „auf 
einen Blick“ abschätzen und vergleichen zu können. 
 
Der Verkäufer oder Vermieter ist verpflichtet, potenziellen Käufern oder Mietern einen 
Energieausweis zugänglich zu machen. 
Zusammen mit dem Energieausweis sind vom Energieberater auch Modernisierungsempfehlungen auf wirksa-
me energetische Verbesserungsmaßnahmen vorzulegen. Eine Begehung des Gebäudes ist nicht vorgeschrie-
ben, kann aber im Einzelfall erforderlich sein. Der Eigentümer kann Angaben und Nachweise zum Gebäude 
selbst zur Verfügung stellen. 
 
Welchen Nutzen hat der Hauseigentümer durch den Energieausweis ? 
Energieeffiziente Gebäude können am Markt besser positioniert werden. Für energetisch schlechtere Gebäude 
bietet der Energieausweis eine gute Möglichkeit zur Schwachstellenanalyse und einen Einstieg in eine weitere 
Energieberatung. 
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Verbrauchs -oder Bedarfsorientierter Energieausweis ? 
Den Energieausweis gibt es künftig in zwei verschiedenen Varianten: 
 
 
• verbrauchsorientierter Ausweis auf Grundlage des erfassten Energieverbrauchs. Er spiegelt den 

tatsächlichen Verbrauch der Bewohner der letzten Jahre wieder.  
 
• bedarfsorientierter Ausweis auf Grundlage des berechneten Energiebedarfs. Dieser Ausweis be-

trachtet allein die vorhandene Bausubstanz und die Heiztechnik. Aus der Qualität der einzelnen Bereiche 
wird der Heizungswärmebedarf des Gebäudes ermittelt, der unabhängig vom Verhalten der Bewohner ist. 
Der Ausweis legt genormte Annahmen für Klima und Nutzung zu Grunde. 

 
 
 
Optionale Energieberatung 
 
Diese umfasst eine genaue Analyse Ihres Gebäudes mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der geplanten bzw. vorge-
schlagenen Sanierungsmaßnahmen. Dabei wird Ihnen genau Ihr Einsparpotenzial an den einzelnen Gebäudetei-
len (z.B. Fassade, Dach, Fenster, Heizung...) aufgezeigt. 
 
 

Der Energieausweis ist ab dem 01. Juli 2008 für Wohngebäude verpflichtend. 
 

Bis zum 01.10.2008 (!) dürfen grundsätzlich für alle Gebäude 
kostengünstigere Verbrauchsausweise erstellt werden. 

 
 
Bedarfsausweise werden ab 01. Oktober 2008 für Wohngebäude 
mit bis zu vier Wohneinheiten zur Pflicht, wenn diese vor in Kraft 
treten der Wärmeschutzverordnung im November 1977 errichtet 
wurden. 
 
Deshalb: Warten Sie nicht länger und lassen Sie sich ab 01. 
September kostengünstig und neutral von Ihrem Schornstein-
fegermeister/ Energieberater (HWK) Frank Flachenecker 
im Betrieb von Stefan Flachenecker Ihren persönlichen Energie-
pass ausstellen! 
 
Ihr 

 
 
 
 
 

Frank Flachenecker 
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